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3.03.c 

Dritte Satzung 

zur Änderung  

der Hundesteuersatzung 

der Stadt Bad Gandersheim 

 

 

Aufgrund der §§ 6 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung 

vom 28.10.2006 (Nds. GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom  

07.12.2006 (Nds. GVBl. S. 575) und des § 3 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in 

der Fassung der Neubekanntmachung vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41), hat der Rat der 

Stadt Bad Gandersheim in seiner Sitzung am 18.12.2008 folgende Satzung beschlossen: 

 
 

Artikel I  
 
 
Die Hundesteuersatzung der Stadt Bad Gandersheim vom 19.12.2001, zuletzt geändert durch 

die zweite Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung der Stadt Bad Gandersheim vom 

11.10.2007, wird wie folgt geändert: 

 
1. § 3 Abs. 1 (Steuermaßstab und Steuersätze) wird wie folgt neu gefasst: 
 

(1) Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hunde bemessen. Sie beträgt jährlich 

1. für den ersten Hund       90,00 EUR, 

2. für den zweiten Hund                120,00 EUR, 

3. für jeden weiteren Hund    156,00 EUR. 

 

 

2. § 5 (Steuerbefreiung, Steuerermäßigung) wird wie folgt neu gefasst: 
 

§ 5 
 

Steuerbefreiung 
 
(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 
 

1. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe hilfloser Personen unentbehrlich sind, 
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2. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend un-

tergebracht sind. 

 
(2) Steuerbefreiung wird vom ersten Tag des folgenden Kalendermonats an gewährt, in dem   

der Antrag der Gemeinde zugegangen ist. 

 

 

3. In  § 7 Abs. 2 (Entstehung und Fälligkeit der Steuerschuld) wird folgender 4. Satz angefügt: 

 

Bei erstmaliger Heranziehung ist ein nach Abs. 1 Satz 2 festgesetzter Teilbetrag innerhalb 

eines Monats nach Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig. 

 

 

Artikel II  

 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2009 in Kraft.  

 
Bad Gandersheim, den 18.12.2008 
 

Stadt Bad Gandersheim 
 

(S)   gez. Ehmen 
 
        Bürgermeister 

 
 
Vorstehende Satzung ist am 19.12.2008 im Amtsblatt für Landkreis Northeim, Nr. 46, veröf-
fentlicht worden.  
 


